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Bezirksamt Pankow von Berlin 16.06.2020 

An die  
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.:VIII-0982 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

1. Zwischenbericht 

 

Wiederherstellung des Katastrophenschutzes bei der Notwasserversorgung in 
Pankow 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 29. Sitzung am 22.01.2020 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr. VIII-0982/2020: 

Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht, durch die folgenden Maßnahmen 
die Notwasserversorgung im Zuge des Katastrophenschutzes für den Bezirk Pankow 
wiederherzustellen: 
  

1. Instandsetzung der aktuell 31 defekten Straßenbrunnen zur Notwasserversor-
gung. (siehe KA-0621/Vlll – Stand 6/19)  
 
2. Kontaktaufnahme mit der für Katastrophenschutz zuständigen Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport, mit dem Ziel, die nach der geltenden Bemessungs-
grundlage (1.500 Einwohner je Brunnen) im Bezirk Pankow fehlenden (siehe KA-
0621/Vlll) 135 Straßenbrunnen zur Notwasserversorgung gemeinsam zu planen 
und zu errichten und eine Bedarfsplanung fortzuführen.  
 
3. Erstellung einer Übersicht, welche Mittel für die Pflege und Reparatur der Not-
wasserbrunnen in die Globalsumme einfließen und wie viel tatsächlich durch den 
Bezirk für diesen Zweck ausgegeben wird und welche Mittel tatsächlich für die Er-
füllung dieser Aufgabe auskömmlich wären.  



 
 
4. Gemeinsame Kontaktaufnahme mit den Senatsverwaltungen für Inneres und 
Sport und Finanzen, um unter Einbeziehung der Liste aus Punkt 3 und der Ziel-
stellung aus den Punkten 1 und 2 eine zielführende Finanzierung zu erörtern, zu 
finden und umzusetzen.  

 
wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 
 
Das Bezirksamt Pankow hat den von der BVV Pankow beschlossenen Antrag mit der 
Bitte um Stellungnahme gemäß § 13 (3) BezVG an die Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Gewässser-IID 31, Senatsverwaltung für In-
neres und Sport (SenInnDS), AG III A 1, Zivil- und Katastrophenschutz und dem 
Steuerungsdienst im Bezirksamt weitergeleitet. 
 
Zu 1. 
Im Bezirk Pankow gibt es 136 Straßenbrunnen zur Notwasserversorgung, davon 31 
Landesbrunnen und 105 Bundesbrunnen. Von diesen 136 Pumpen sind derzeitig 
(Stand 05/20) 112 funktionsfähig. 

Zu 2. 
Die Stellungnahme von SenInnDS liegt dem Bezirksamt noch nicht vor. 
Es wurde erneut angefragt. 

Zu 3. 
Die Stellungnahme vom Steuerungsdienst des Bezirksamtes vom 10.03.2020 wird 
wörtlich wiedergegeben. 

„I. Grundlage der Finanzierung der Bezirke ist der Bezirksplafond, in erster Linie der 
Sachmittelplafond. Hier gab es noch nie eine Erhöhung oder Reduzierung mit kon-
kretem Bezug auf die Notbrunnen. 

Bis 2012 wurde dieser Teilplafond – neben verschiedenen gezielten Erhöhungen – 
mit einem pauschalen Ausgleich für Preissteigerungen i.H.v. 0,5 % jährlich fortge-
schrieben. 

Ab 2012 wurde dieser Teilplafond dauerhaft um 50 Mio. € angehoben und danach 
jährlich zum Ausgleich für Preissteigerungen i.H.v. 1% und ab 2020 i.H.v. 2% ange-
hoben. 

Grundsätzlich sind daher die Ausgaben für den Unterhalt der Notbrunnen im Plafond 
enthalten. Zu bedenken ist aber, dass insbesondere der Teilplafond für die soge-
nannten freiwilligen sozialen Aufgaben gemessen an den jeweiligen Istausgaben der 
Bezirke deutlich unterfinanziert ist (minus 25 Mio. €), d.h. es müssen regelmäßig Mit-
tel, die über andere Teilplafonds zugewiesen wurden, zusätzlich in Anspruch ge-
nommen werden, wenn der Umfang dieser Leistungen beibehalten werden soll. Es 
erfolgt also eine Priorisierung von Aufgaben. 

II. Die Verteilung des Plafonds auf die Bezirke erfolgt über das jeweilige Produkt-
budget des Produktes 78783 ‚Mängelbeseitigung Str-TBA‘, das kameral über den 
Titel 52101/A3 ‚Unterhaltung Straßenland‘ bei Kapitel 3800/‘Tiefbau und Straßen-
verwaltung‘ in den Haushalt einfließt. Dieser Titel wird auch von weiteren Produkt-
budgets des Tiefbauamtes gespeist und unterliegt einer Veranschlagungsleitlinie, die 



– unabhängig von den tatsächlichen Produktzuweisungen - vom Bezirk eingehalten 
werden muss. 

Die Zuweisung für das Produkt 78783 überschreitet die im jeweiligen Bezugsjahr 
(Vor-Vorjahr) dort gebuchten Kosten, d.h. der Bezirk erhielt hierfür i.d.R. ausreichend 
Mittel - gemessen an den Kosten (2017: minus 44 T€, 2018: plus 115 T€, 2019: plus 
45 T€, 2020: plus 275 T€). Auch der Titel 52101 wurde jeweils ausgeschöpft. 

Da sowohl das Produkt als auch der Titel vor allem die allgemeine Mängelbeseiti-
gung im Straßenland betrifft, konnte eine Eingrenzung auf die Ausgaben für die Not-
brunnen nur händisch anhand der Buchungstexte vorgenommen werden. Hiernach 
wurden ca. 120.000 € in 2019 tatsächlich nur für den Unterhalt von Notbrunnen aus-
gegeben. 

Angesichts des Nachholbedarfes i.H.v. 140.000 € für die Reparatur der 24 z.Z. de-
fekten Brunnen erscheint es eher fraglich, dass die vorhandenen Mittel hierfür aus-
reichen. Eine gezielte Erhöhung der Mittel für den Bau/die Instandsetzung von Not-
brunnen mit anschließender Verstetigung im Plafond wäre wünschenswert. 

III. Für den Neubau der fehlenden 135 Notbrunnen (rd. 4 Mio. € gesamt) stehen 
grundsätzlich Mittel der pauschalen Zuweisung zur Verfügung (2020/2021: insge-
samt je 7,3 Mio. €).“ 

Zu 4. 
Bisher liegt dem Bezirksamt von SenInnDS keine Stellungnahme vor. 
Es wurde erneut angefragt. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeisters 
 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 
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